
Prüfungsordnung für den Masterstudiengang  
Nachhaltigkeitsgeographie und Regionalentwicklung 

an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
 

Vom 13. Juli 2010 
 
Aufgrund von § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 38 Absatz 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landeshoch-
schulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)*, das zu-
letzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GVOBl. M-V 
S. 687) und durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 
(GVOBl. M-V S. 729) geändert worden ist, erlässt die Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald die folgende Fachprüfungsordnung für den Master-
studiengang Nachhaltigkeitsgeographie und Regionalentwicklung: 
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§ 1†

Studium 
 
(1) Diese Prüfungsordnung regelt das Prüfungsverfahren im Masterstu-
diengang „Nachhaltigkeitsgeographie und Regionalentwicklung“. Ergän-
zend gilt die Gemeinsame Prüfungsordnung für Bachelor- und Master-
Studiengänge (GPO BMS) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
(2) Das Studium im Masterstudiengang „Nachhaltigkeitsgeographie und 
Regionalentwicklung“ erstreckt sich über vier Semester (Regelstudienzeit). 
 
(3) Die für den erfolgreichen Abschluss des Studienganges erforderliche Ar-
beitsbelastung (workload) im Pflicht- und Wahlpflichtbereich beträgt insge-
samt 3600 Stunden. 

                                                 
* Mittl.bl. BM M-V S. 511 
† Soweit für Funktionsbezeichnungen ausschließlich die männliche oder die weibliche 
Form verwendet wird, gilt diese jeweils auch für das andere Geschlecht. 
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§ 2 
Zugangsvoraussetzungen 

 
(1) Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang „Nachhaltigkeitsge-
ographie und Regionalentwicklung“ ist ein erster berufsqualifizierender 
Hochschulabschluss in einem Studiengang mit fachlichem Bezug, der we-
nigstens mit der Gesamtnote „gut“ (2,5) oder einer vergleichbaren Note ab-
solviert wurde, sowie mindestens Englischkenntnisse mit dem Niveau B2 
nach dem Europäischen Referenzrahmen oder TOEFL (CBT) 184 oder TOEFL 
(IBT) 65 oder IELTS 5,5, und ausreichende Deutschkenntnisse (mindestens 
TestDaF TDN 3 oder DSH 1). 
 
(2) Über die Befreiung von den Zugangsvoraussetzungen i.S.v. Absatz 1 mit 
Ausnahme des Erfordernisses eines ersten berufsqualifizierenden Hochschul-
abschlusses mit fachlichem Bezug entscheidet der Prüfungsausschuss des 
Masterstudienganges „Nachhaltigkeitsgeographie und Regionalentwicklung“. 
 
(3) Je nach Vorwissen kann die Belegung von Lehrveranstaltungen des Ba-
chelorstudiengangs Geographie für den Masterstudiengang „Nachhaltigkeits-
geographie und Regionalentwicklung“ zur Auflage gemacht werden. Hierüber 
entscheidet der Prüfungsausschuss des Masterstudienganges „Nachhaltig-
keitsgeographie und Regionalentwicklung“, der auch das Zentrale Prüfungs-
amt von den Auflagen unterrichtet. Die Auflagen sind bis zur Anmeldung der 
Master-Arbeit zu erfüllen. 
 
 

§ 3 
Module  

 
(1) Im Masterstudiengang „Nachhaltigkeitsgeographie und Regionalent-
wicklung“ werden gemäß §§ 10 bis 14 der Studienordnung folgende Mo-
dule studiert. 
(Abkürzungen: H – Hausarbeit; K - Klausur (90 min.); MP - mündliche Prüfung (20 min.); 
PL - Art und Anzahl der Prüfungsleistungen; AB - Arbeitsbelastung in Stunden; LP - Leis-
tungspunkte; RPT – Regelprüfungstermin (Semester); S - Seminar; SV - Seminarvortrag 
mit oder ohne schriftliche Ausarbeitung; SWS - Semesterwochenstunden; T - Testat (30 
min.); TV - Teilnahmevoraussetzung; Ü - Übung; ÜA - Übungsaufgabe mit oder ohne 
schriftliches Protokoll; V - Vorlesung; * - Zusatzsymbol, wenn Prüfungsleistung nicht be-
notet wird, z. B. Referat R*): 
 

 
Pflichtmodule werden im zeitlichen Umfang von 1440 Stunden (48 LP) mit 
folgenden Prüfungsleistungen und folgendem Regelprüfungstermin abge-
legt: 
 

ID Pflichtmodul PL 
RP
T 

AB LP 

P1 Methoden der Raum- und Regionalanalyse 2 ÜA* 1 180 6 

P2 Methodenmodul: Naturraumkartierung 1 ÜA* 1 180 6 

P3 Regionale Geographie und Nachhaltigkeit 2 SV* 1 180 6 
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P4 Nachhaltigkeitstheorien I 1 K 1 180 6 

P5 Schutzgebietsmanagement (Blockseminar) 1 SV* 2 180 6 

P6 Nachhaltige Regionalentwicklung 1 SV* 2 180 6 

P7 
Naturressourcen und Regionalplanung in Nord- und 
Osteuropa 

1 ÜA* 2 180 6 

P8 Nachhaltigkeitstheorien II 1 K 2 180 6 

 
(2) Wahlmodule werden im zeitlichen Umfang von 360 Stunden (12 LP) 
studiert und sind aus folgendem Angebot zu wählen:  
 
ID Wahlmodul PL RPT AB LP 

W01 Tourismus und Nachhaltigkeit 
1 
SV*/H* 

1 180 6 

W02 (Landschafts)ökologie und Biodiversität 2 T 1 180 6 

W03 Bodenbedeckung 1 MP 1 180 6 

W04 
Datenanalyse der Geowissenschaften für Fortgeschrit-
tene 

2 ÜA* 1 180 6 

W05 Projektmanagement für Geographen (Blockseminar) 1 SV* 2 180 6 

W06 Geoinformatik III 1 ÜA* 2 180 6 

W07 Zoologischer Artenschutz 1 K, 1 SV 2 180 6 

W08 Nachhaltigkeitsökonomie 1 K 2 180 6 

 
(3) Das Fallstudienmodul im 3. Semester mit einem zeitlichen Umfang von 
900 Stunden (30 LP): 
 
ID Fallstudienmodul AB LP 

CSM Fallstudie, Bericht, Präsentation, Diskussion 900 30 

 
(4) Das Modul der Master-Arbeit im 4. Semester mit einem zeitlichen Um-
fang von 900 Stunden (30 LP): 
 
ID Master-Arbeit AB LP 

MA Master-Arbeit, Verteidigung, Kolloquium 900 30 

 
(5) Die Module nach Absatz 1 bis 4 werden mit den Qualifikationszielen 
gemäß Anhang studiert.  

 
 

§ 4 
Prüfungen 

 
(1) Die Master-Prüfung besteht aus studienbegleitenden Prüfungen zu den 
einzelnen Modulen, dem Fallstudienmodul sowie der Master-Arbeit. 
 
(2) In der Modulprüfung wird geprüft, ob und inwieweit der Studierende 
die Qualifikationsziele des Moduls erreicht hat. Im Einvernehmen von Prü-
fendem und Studierendem kann die Prüfung auf Englisch stattfinden. Die 
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Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung oder mehreren Prüfungs-
leistungen. Prüfungsleistungen von Modulprüfungen sind: mündliche Prü-
fungen (§ 8 GPO BMS), Klausuren und sonstige schriftliche Arbeiten (§ 9 
GPO BMS) oder sonstige Prüfungsleistungen (§ 10 GPO BMS).  
 
(3) Mündliche Prüfungen werden von einem Prüfers und einem sachkundi-
gen Beisitzers abgenommen. Die mündliche Prüfung kann als Einzel- oder 
Gruppenprüfung durchgeführt werden und dauert pro Kandidat 20 Minu-
ten.  
 
(4) Klausuren (90 Minuten) und Testate (30 Minuten) werden von einem 
Prüfer bewertet, im Falle einer Wiederholungsprüfung von zwei Prüfern. 
Die Bearbeitungszeit für Hausarbeiten bis zur Abgabe beträgt mindestens 
14 Tage, spätester Abgabetermin ist der letzte Tag der Vorlesungszeit. Bei 
Blockveranstaltungen in der vorlesungsfreien Zeit ist der späteste Abgabe-
termin 14 Tage vor Beginn des nächsten Semesters. Dem Studierenden 
und dem Zentralen Prüfungsamt sind das Thema und der Abgabetermin 
von Hausarbeiten mitzuteilen. 
 
(5) Als sonstige Prüfungsleistungen zählen Seminarvorträge mit oder ohne 
schriftliche Ausarbeitung sowie Übungsaufgaben mit oder ohne schriftli-
ches Protokoll. Diese Prüfungsleistungen werden jeweils durch einen Prü-
fer bewertet. Die Dauer eines Seminarvortrags beträgt 20 Minuten. Dem 
Studierenden und dem Zentralen Prüfungsamt sind das Thema und der 
Abgabetermin der schriftlichen Teile der sonstigen Prüfungsleistungen mit-
zuteilen. 
 
(6) Der Termin der Prüfungsleistung(en) einer Modulprüfung wird durch den 
Modulverantwortlichen spätestens in der ersten Woche der Vorlesungszeit 
verbindlich festgelegt und bekannt gemacht.  
 
(7) Prüfungsleistungen und Modulprüfungen werden nach Maßgabe von § 
3 benotet oder als „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. Eine er-
folgreiche Teilnahme an der Fallstudie (Bearbeitung einer Fallstudie mit 
Fallstudienbericht inklusive Präsentation und Diskussion) wird durch den 
verantwortlichen Hochschullehrer oder Dozenten bestätigt.  
 
(8) Die Wiederholung erfolgt nach Maßgabe von § 25 GPO BMS. Besteht 
eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, sind nur die nicht 
bestandenen Prüfungsleistungen zu wiederholen.  
 
(9) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht mög-
lich; die Freiversuchsregelung zur Notenverbesserung (§ 24 Absatz 2 GPO 
BMS) findet keine Anwendung. 
 

§ 5 
Fallstudie 
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(1) Die Fallstudie ist selbstständig zu organisieren. Auf Antrag des Studie-
renden entscheidet der Prüfungsausschuss rechtzeitig vor Beginn der Fall-
studie auf der Grundlage der Vorgaben des Modulhandbuches über die 
Eignung des Projektvorschlags. Der Antrag ist schriftlich an den Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses zu richten. Das Fallstudienmodul beinhaltet 
die Bearbeitung einer Fallstudie sowie die Ausarbeitung eines Fallstudien-
berichtes, bevorzugt im Zweierteam, inklusive Präsentation und Diskussi-
on in einer abschließenden Blockveranstaltung. Im Falle einer Teamarbeit 
ist dem schriftlichen Bericht eine Erklärung über die Einzelanteile an der 
Arbeit beizufügen. 
 
(2) Für die Fallstudie werden 26 Leistungspunkte vergeben.  
 
(3) Für den Bericht sowie die Präsentation mit Diskussion der Ergebnisse 
werden je zwei Leistungspunkte vergeben. 
 
(4) Die Gesamtnote wird aus der Note der Präsentation und der Note des 
Fallstudienberichtes gebildet. Dabei wird der Fallstudienbericht vierfach 
gewichtet.  

 
 

§ 6 
Master-Arbeit 

 
(1) Hat der Studierende mindestens 60 LP erworben und eventuelle zu-
sätzliche Auflagen nach § 2 erfüllt, kann er jederzeit, spätestens jedoch 6 
Monate nach Beendigung der letzten Modulprüfung, die Ausgabe eines 
Themas für die Master-Arbeit beantragen. § 14 Absatz 2 GPO BMS gilt 
entsprechend.  
 
(2) Die Bearbeitungszeit für die Master-Arbeit beträgt 780 Stunden im 
Verlaufe von sechs Monaten. Für die Master-Arbeit werden 26 Leistungs-
punkte vergeben. 
 
(3) Für die Teilnahme am Masterkolloquium und die Verteidigung der Mas-
ter-Arbeit werden je zwei Leistungspunkte vergeben. 
 
(4) Die Abschlussarbeit ist zusätzlich in elektronischer Form auf einem Da-
tenträger beim Zentralen Prüfungsamt der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald einzureichen; sie gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewer-
tet, wenn der Kandidat die elektronische Form auf einem Datenträger 
nicht fristgerecht mit der Abschlussarbeit abliefert. 
 
(5) Die Master-Arbeit beinhaltet eine Verteidigung. Die Gesamtnote wird 
aus der Note der Verteidigung und der Note der schriftlichen Arbeit gebil-
det. Dabei wird die schriftliche Arbeit vierfach gewichtet. Beide Teilleistun-
gen der Master-Arbeit müssen mindestens mit 4,0 bewertet werden. Eine 
nicht bestandene Verteidigung kann einmal wiederholt werden.  
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§ 7 
Bildung der Gesamtnote 

 
(1) Für die Master-Prüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Die Gesamtno-
te errechnet sich entsprechend §§ 12 und 18 GPO BMS aus den Noten der 
Modulprüfungen und der Note für die Master-Arbeit. 
 
(2) Die Noten für alle Modulprüfungen gehen gemäß ihres jeweiligen rela-
tiven Anteils an Leistungspunkten in die Gesamtnote ein, die Note für die 
Master-Arbeit wird dabei mit dem zweifachen relativen Anteil gewichtet. 
 
 

§ 8 
Akademischer Grad 

 
Aufgrund der bestandenen Master-Prüfung wird der akademische Grad ei-
nes Master of Science (abgekürzt: „M. Sc.”) vergeben. 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mittei-
lungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Senats der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald vom 17. Februar 2010 und der Studienkommission 
vom 8. Juli 2010, der mit Beschluss des Senats vom 16. April 2008 gemäß 
§§ 81 Absatz 7 LHG M-V und 20 Absatz 1 Satz 2 Grundordnung die Befug-
nis zur Beschlussfassung verliehen wurde, und der Genehmigung des Rek-
tors vom 13. Juli 2010. 
 
Greifswald, den 13. Juli 2010 
 
 
 

Der Rektor 
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Rainer Westermann 
 

Mittl.bl. BM M-V 2010 S. 598 
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Anhang: 
 

Qualifikationsziele der Module 
 
Die Module des Studienganges M. Sc. Nachhaltigkeitsgeographie und Re-
gionalentwicklung werden mit folgenden Qualifikationszielen studiert: 
 
Teil 1: Pflichtmodule 
 
Pflichtmodul „Methoden der Raum- und Regionalanalyse“ (P1) 
 Kenntnis der relevanten Theorien, Modell und Ansätze der Analyse 
 Überblick über primär-, sekundärstatistische sowie qualitative Verfah-

ren 
 Kenntnis der wichtigsten Informationsquellen 
 Instrumentelle Kompetenzen hinsichtlich der Anwendung von Indikato-

rensätzen und der Durchführung von Regionalanalysen 
 Praktische Kenntnisse der multivariaten Verarbeitung von Fernerkun-

dungsdaten 
 
Pflichtmodul „Methodenmodul: Naturraumkartierung (P2) 
 Vertiefte systematische und instrumentelle Kompetenzen in der (bo-

den)geographischen Feldforschung  
 Fähigkeit zur komplexen Konzeption und Umsetzung von naturräumli-

chen Kartierprojekten als geoökologischem Zentralaspekt 
 organisatorische Befähigung zur selbstständigen Arbeit in Kleingruppen 

 
Wahlmodul „Regionale Geographie und Nachhaltigkeit“ (P3) 
 Regionalspezifische Kenntnisse der physischen und Humangeographie, 

der integrierten Perspektiven und nachhaltigen Ansätze  
 Fähigkeit zur Aufnahme und Analyse regionaler Besonderheiten, aber 

auch übergreifende Wechselwirkungen in den Entwicklungen verschie-
dener Länder 

 Sensibilisierung für die Komplexität nachhaltiger Entwicklung und ge-
genseitiger Beziehungen bzw. Auswirkungen  

 Anwendung der gewonnenen Kenntnisse durch praktische Einzel- und 
Gruppenübungen 

 
Pflichtmodul „Nachhaltigkeitstheorien I“ (P4) 
 Kenntnisse der Grundprobleme der Umweltethik 
 Kenntnisse der ethischen Grundlagen der Nachhaltigkeitsidee 
 Kenntnisse der unterschiedlichen Konzepte von Nachhaltigkeit 
 Kenntnisse in ausgewählten Handlungsfeldern (Klimawandel, Biodiver-

sität, Naturschutz) 
 Kenntnisse der Grundlagen der Umweltpolitik 
 Theoretische, inhaltliche und methodische Kenntnisse der Forschung im 

Bereich des globalen Wandels 
 Praktische Erfahrungen in der Umsetzung von Nachhaltigkeitswissen-

schaft durch Gruppendiskussion und Gruppenarbeit 
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Wahlmodul “Schutzgebietsmanagement” (P5) 
 Vertiefte theoretische Kenntnisse des Managements von verschiedenen 

Schutzgebietskategorien in unterschiedlichen Regionen der Welt  
 Praktische Erfahrungen im Schutzgebietsmanagement durch Durchfüh-

rung einer Fallstudie in einem Schutzgebiet 
 
Pflichtmodul „Nachhaltige Regionalentwicklung” (P6) 
 Kenntnisse über Formen der nationalen und internationalen Standort-

konkurrenz 
 Kenntnisse über Regionalentwicklung und Planungsinstitutionen im in-

ternationalen Vergleich 
 Kenntnisse über regionale Entwicklung als Langzeiteffekt von Counterpart 

Planning 
 Fähigkeit zur Strukturierung von Counterpart Planning von Unterneh-

men, Verbänden und Gebietskörperschaften 
 Kenntnisse über Entscheidungs-, Planungsebenen und Planungssekto-

ren 
 Fähigkeit, Elemente verschiedener Planungssubjekte, Planungsebenen, 

Planungssektoren und nationaler Planungssysteme zu strukturieren, zu 
moderieren und miteinander kompatibel zu gestalten. 

 
Pflichtmodul „Naturressourcen und Regionalplanung in Nord- und 
Osteuropa“ (P7) 
• Kenntnisse der regionale Besonderheiten Nord- und Osteuropas als 

Spezialisierungsraum der Universität Greifswald. 
• Anwendung regionalanalytischer und geographischer Theorien in Bezug 

auf Nord- und Osteuropa.  
• Fähigkeit zur Umsetzung regionalgeographischer Kenntnisse in eigen-

ständige Projekte wie Naturraumkartierungen, Erarbeitung von Touris-
muskonzepten  

• Knüpfung von Kontakten und Vorbereitung auf selbstständige Berufstä-
tigkeit im genannten Raum. 

 
Pflichtmodul „Nachhaltigkeitstheorien II“ (P8) 
 Grundkenntnisse in philosophischer Ethik  
 Grundlagen naturschutzfachlicher Bewertung 
 Überblick über den Argumentationsraum der Naturethik und ethische 

Naturschutzbegründungen 
 Fähigkeit ethische Modelle auf konkrete Problemstellungen anzuwenden 
 Theoretische, inhaltliche und methodische Kenntnisse der Forschung im 

Bereich des globalen Wandels 
 Grundlegendes Verständnis des systemischen Einsatzes der Nachhal-

tigkeitswissenschaft  
 Fähigkeit zur inter- und transdisziplinären Perspektive 
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Teil 2: Wahlmodule 
 
Wahlmodul „Tourismus und Nachhaltigkeit“ (W01) 
• Kenntnis der Entwicklungsgeschichte des nachhaltigen Tourismus 
• Vertiefter Einblick in unterschiedliche Tourismusansätze 
• Kenntnisse der Chancen und Grenzen von nachhaltigem Tourismus 
• Instrumentelle Kompetenzen hinsichtlich der generellen Operationali-

sierung, Umsetzung und Überprüfbarkeit von Konzepten 
 
Wahlmodul „(Landschafts)ökologie und Biodiversität“ (W02) 
 Verständnis der grundlegenden landschaftsökologischen Komponenten 

(Klima, Relief, Boden, Wasser, Vegetation, Mensch) 
 Kenntnisse der angewandten Aspekte der Landschaftsökologie 
 Theoretische Kenntnisse der Methoden zur Erfassung von Biodiversität 

 
Wahlmodul „Bodenbedeckung“ (W03) 
 Kenntnis über Konzepte und Methoden in der landschaftsökologischen 

Beschreibung und Analyse von Mooren 
 Übersicht über die wichtigste Moortypen, ihre Eigenschaften und ihre 

Verteilung in der Welt 
 
Wahlmodul „Datenanalyse der Geowissenschaften für Fortge-
schrittene“ (W04) 
 Kompetenz in der Aufbereitung und Verwaltung von Datensätzen 
 Fähigkeiten in der Anwendung statistischer und räumlich statistischer 

Verfahren in ausgewählten geowissenschaftlichen Teildisziplinen 
 
Wahlmodul „Projektmanagement für Geographen“ (W05) 
 Kenntnisse des Projektmanagementprozesses sowie grundlegender 

Projektmanagementmethoden 
 Fähigkeit zur Planung und Umsetzung von Projekten  
 Verbesserung der sozialen Kompetenzen der teilnehmenden Studenten 

durch Arbeiten in Teams 

Wahlmodul „Geoinformatik III“ (W06) 
 Erweiterte theoretische und praktische Kenntnisse Geographischer In-

formationssysteme, insbes. WebGIS; Fähigkeit, ein eigenes WebGIS-
Projekt aufzusetzen und im Internet zu präsentieren 

 Fähigkeit, ein komplettes GIS-Projekt praktisch durchzuführen für Fra-
gestellungen aus den Bereichen der Geographie, Geologie oder Land-
schaftsökologie 

 
Wahlmodul „Tierschutz und -ökologie“ (W07) 
• Vertiefte theoretische Kenntnisse im Bereich der Naturschutzbiologie 

der Tiere und der Biodiversitätsforschung 
• Kenntnis praktischer Probleme der Naturschutzbiologie 
 
Wahlmodul „Nachhaltigkeitsökonomie“ (W08) 
 Theoretische und empirische Kenntnisse von Bewertungsproblemen al-

ler Art in Natur und Landschaft  
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 Praktische Kenntnisse in allen Konfliktsituationen in der Kulturland-
schaft 

 Kenntnisse über die landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und Agrarpo-
litik 

 Kenntnisse über ökonomische Lösungsansätze für Umweltkonflikte 
 Praktische Kenntnisse in allen Konfliktsituationen in der Kulturland-

schaft 
 Kenntnisse über die landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und Agrarpo-

litik 
 

Teil 3: Fallstudie  
 
Modul “Fallstudie” (CSM) 
 Kenntnisse von potenziellen Berufsfeldern und Arbeitgebern 
 Befähigung zu komplexer geographischer Kartierung und/oder sonsti-

gen, z.B. sozialwissenschaftlichen Datenerhebungen in (geschützten) 
Naturlandschaften  
a) Schutzgebiets- und Biosphärenreservatsmanagement im Rahmen 

des Universitätsforschungsschwerpunktes Landschaftsökologie 
 In Kooperation mit verschiedenen Schutzgebiets- und Biosphä-

renreservatsverwaltungen und Organisationen (u.a. GTZ, WWF) 
in ausgewählten Ländern der Erde (u.a. Deutschland, Vietnam) 

b) Tourismus 
• Geographie der Freizeit und des Tourismus 
• Regionales Gesundheits- und Freizeitmanagement  
• In Kooperation mit einer touristischen Destination (auch Groß-

schutzgebiete) oder Organisation oder im Rahmen eines umfas-
senderen Projektes 

c)  Kooperationen (DAAD, ERASMUS, Socrates, Intensivprogramme EU) 
im Rahmen des Universitätsschwerpunktes Nord- und Osteuropa  

• Einsatz erlernter geo- und sozialwissenschaftlicher Instrumente, Me-
thoden und Lösungsansätze in interdisziplinären Netzwerken 

• Eigenständige Beiträge zur Internationalisierung auf organisatorischer 
Grundlage der Universitätspartnerschaften 

 

Teil 4: Master-Arbeit 
 
Modul „Master-Arbeit“ (MA) 
 Vertiefte Kenntnisse in Planung einer komplexen Forschungsaufgabe, 

der Formulierung eines Forschungsprogramms 
 Fähigkeit der eigenständige Durchführung eines komplexen For-

schungsprogramms 
 Fähigkeit der schriftliche Darstellung der Ergebnisse einer Forschungs-

arbeit 
 Disputation als mündliche Präsentation und Diskussion (Verteidigung) 

einer Forschungsarbeit 
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Modulübersicht 
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Diploma Supplement für das Bachelor-/Master 
Programm  

 

 
ERNST MORITZ ARNDT 

UNIVERSITÄT GREIFSWALD  
 
Diese Diploma Supplement-Vorlage wurde von der Europäischen Kommission, dem Europarat und UNESCO/ 
CEPES entwickelt. Das Diploma Supplement soll hinreichende Daten zur Verfügung stellen, die die internationa-
le Transparenz und angemessene akademische und berufliche Anerkennung von Qualifikationen (Urkunden, 
Zeugnisse, Abschlüsse, Zertifikate, etc.) verbessern. Das Diploma Supplement beschreibt Eigenschaften, Stufe, 
Zusammenhang, Inhalte sowie Art des Abschlusses des Studiums, das von der in der Originalurkunde bezeich-
neten Person erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Originalurkunde muss diesem Diploma Supplement beige-
fügt werden. Das Diploma Supplement sollte frei sein von jeglichen Werturteilen, Äquivalenzaussagen oder 
Empfehlungen zur Anerkennung. Es sollte Angaben in allen acht Abschnitten enthalten. Wenn keine Angaben 
gemacht werden, sollte dies durch eine Begründung erläutert werden. 

 
 
1. ANGABEN ZUM INHABER/ZUR INHABERIN DER QUALIFIKATION  
 

1.1  Familienname / Vorname  
XXX, XXX 

  
1.2  Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland  
XXX,XXX.XXX  
 
1.3 Matrikelnummer oder Code des/der Studierenden  

 XXXXXX 
 
2. ANGABEN ZUR QUALIFIKATION  
 
 2.1 Bezeichnung der Qualifikation (ausgeschrieben, abgekürzt) 
 Master of Sciences (M.Sc.) in Nachhaltigkeitsgeographie und Regionalplanung 
 
 Bezeichnung des Titels (ausgeschrieben, abgekürzt) 
 k. A. 
 
 2.2 Hauptstudienfach oder –fächer für die Qualifikation  
  
 
 2.3 Name der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen hat 

 
 Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 
 
 Status (Typ / Trägerschaft) 
 Universität/ Staatliche Institution 
 
 2.4 Name der Einrichtung, die den Studiengang durchgeführt hat  
 s.o. 
 
 Status (Typ / Trägerschaft) 
 s.o./ s.o. 
 
 2.5 Im Unterricht / in der Prüfung verwendete Sprache(n) 

Englisch/Deutsch, Englisch/Deutsch 
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3. ANGABEN ZUR EBENE DER QUALIFIKATION  
 

3.1 Ebene der Qualifikation  
Master (120 Credit Points gemäß European Credit Transfer System (ECTS)) 
Pflichtmodule (48 Credit Points), Wahlpflichtmodule (12 Credit Points), Fallstudie 
(30 Credit Points), Master-Arbeit (30 Credit Points) 
 

 3.2 Dauer des Studiums (Regelstudienzeit) 
4 Semester 
 
3.3 Zugangsvoraussetzung(en) 
ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss in einem Studiengang mit 
fachlichem Bezug, der wenigstens mit der Gesamtnote „gut“ (2,5) oder einer ver-
gleichbaren Note absolviert wurde, sowie mindestens Englischkenntnisse mit dem 
Niveau B2 nach dem Europäischen Referenzrahmen oder TOEFL (CBT) 184 oder 
TOEFL (IBT) 65 oder IELTS 5,5, und ausreichende Deutschkenntnisse (mindestens 
TestDaF TDN 3 oder DSH 1). 

 
4. ANGABEN ZUM INHALT UND ZU DEN ERZIELTEN ERGEBNISSEN  
  

4.1 Studienform  
 Vollzeit 
 

4.2 Anforderungen des Studiengangs/Qualifikationsprofil des 
Absolventen/ der Absolventin 

• fundiertes Wissen in der physischen Geographie und der Humangeographie  
• praktisches Wissen in der Analyse und der Bewertung von Nachhaltigkeit 
• grundlegendes Wissen über die ethische und ökonomische Dimension der 

Nachhaltigkeit 
• grundlegende Fertigkeiten in der Arbeit mit Geographischen 

Informationssystemen (GIS) 
• wissenschaftliches Arbeiten und Kommunizieren sowie Fertigkeiten der 

Umsetzung und des Managements 
 
 4.3 Einzelheiten zum Studiengang  

Siehe Transcript of Records mit der Liste der Mikromodule und Noten; und das 
Prüfungszeugnis mit dem Abschlussprädikat und dem Thema der Abschlussarbeit, 
einschließlich Evaluierung. 

 
 4.4 Notensystem und Hinweise zur Vergabe von Noten  
 Allgemeines Notenschema Pkt. 8.6 
 
 4.5 Gesamtnote  
 XXX im Studiengang Nachhaltigkeitsgeographie und Regionalentwicklung, MSc 

XXX 
 
5. ANGABEN ZUM STATUS DER QUALIFIKATION  
  

5.1 Zugang zu weiterführenden Studien  
Bachelor: Qualifikation für die Zulassung zu postgradualen Studiengängen (Mas-
terstudiengänge) 

 Master: Promotion 
 

5.2 Beruflicher Status  
 k. A.  
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6. WEITERE ANGABEN  
 
 6.1 Weitere Angaben 
 k. A. 
 
 6.2 Informationsquellen für ergänzende Angaben  

Über die Einrichtung: www.uni-greifswald.de
http://www.uni-greifswald.de/~geo/_Neue-Seite-
2007/Geographie/Geographie.html

 
7. ZERTIFIZIERUNG  
 Dieses Diploma Supplement nimmt Bezug auf folgende Original-Dokumente: 
 Urkunde über die Verleihung des XXX vom XXX XXX 
 Prüfungszeugnis vom XXX 
 Transkript vom XXX 
 
 
 
 
Datum der Zertifizierung:  XXX 
 
 
 
 

 
(Offizieller Stempel/Siegel) 

 

_______________________________ 
XXX 

Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
 
 

 
8. ANGABEN ZUM NATIONALEN HOCHSCHULSYSTEM 
 
Die Informationen über das nationale Hochschulsystem auf den folgenden Seiten geben 
Auskunft über den Grad der Qualifikation und den Typ der Institution, die sie vergeben 
hat. 
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Diploma Supplement für das Bachelor-/ Master-
Programm  

 
 

 
ERNST MORITZ ARNDT 

UNIVERSITÄT GREIFSWALD  

 
This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and 
UNESCO/CEPS. The purpose of the supplement is to provide independent data to improve the international 
‘transparency’ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates 
etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that 
were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this 
supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions 
about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an 
explanation should give the reason. 

 
 
1. HOLDER OF THE QUALIFICATION 
 

1.1 Family Name/ First Name 
XXX, XXX 

  
1.2 Date, Place, Country of Birth 
XXX,XXX.XXX 
 
1.3 Student ID Number or Code 

 XXXXXX 
 
2. QUALIFICATION 
 
 2.1 Name of Qualification 
 Master of Sciences (M.Sc.) in Sustainability Geography and Regional Development  
 
 Title Conferred (full, abbreviated; in original language) 
 n. a. 
 
 2.2 Main Fields of Study 
 XXX 
 
 2.3 Institution Awarding the Qualification (in original language) 
 Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 
 
 Status (Type/ Control) 
 University/ State Institution 
 
 2.4 Institution Administering Studies 
 same 
 
 Status (Type/ Control) 
 same/ same 
 
 2.5 Language(s) of Instruction/ Examination 
 English/German, English/German 
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3. LEVEL OF THE QUALIFICATION 
 

3.1 Level 
Master (120 Credit Points according to European Credit Transfer System (ECTS)) 
Principal Modules (48 Credit Points), Minor Modules (12 Credit Points), Case study 
(30 Credit Points), Master Thesis (30 Credit Points) 
 

 3.2 Official Length of Program 
4 Semester 
 
3.3 Access Requirements 
Bachelor of Sciences (B.Sc.) or comparable degree in Geography or equivalent; 
Overall grade of at least “gut” (2.5) (“good” or equivalent) 
Good knowledge of English (TOEFL (CBT) 184 or TOEFL (IBT) 65 or IELTS 5,5) 
 

4. CONTENTS AND RESULTS GAINED 
  

4.1 Mode of Study 
 Full-time 
 

4.2 Program Requirements 
1. substantial knowledge of physiogeography and human geography  

2. practical knowledge in the analysis and assessment of sustainability 

3. basic knowledge of the ethical and economic dimension of sustainability 

4. basic skills in working with Geographie Information Systems (GIS) 

5. the capability to discuss and practice scientific and management methods 

 
 4.3 Program Details 

See Transcript for list of courses and grades; and “Prüfungszeugnis” (Examination 
Certificate) for final examinations and topic of thesis, including evaluations. 

 
 4.4 Grading Scheme 
 General grading scheme cf. 8.6 
 
 4.5 Overall Classification (in original language) 
 XXX of XXX in Sustainability Geography and Regional Development, MSc 

XXX 
 
5. FUNCTION OF THE QUALIFICATION 
  

5.1 Access to Higher Study 
Bachelor: Qualifies to apply for admission to postgraduate study (master 
program) 
Master: Dissertation 
 

 5.2 Professional Status 
 n. a.  
 
6. ADDITIONAL INFORMATION 
 
 6.1 Additional Information 
 n. a. 
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6.2 Further Information Sources 
About the institution: www.uni-greifswald.de
http://www.uni-greifswald.de/~geo/_Neue-Seite-
2007/Geographie/Geographie.html

 
7. CERTIFICATION 
 This Diploma Supplement refers to the following original documents:  
 Urkunde über die Verleihung des XXX XXX XXX 
 Prüfungszeugnis XXX 
 Transcript of Records XXX 
 
 
 
Certification Date: XXX 
 
 
 
 

 
(Official Stamp/ Seal) 

 

_______________________________ 
XXX 

Chairman 
Examination Committee 

 
 
8. NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 
 
The information on the national higher education system on the following pages provides 
a context for the qualification and the type of higher education that awarded it (DSDoc 
01/03.00) 
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